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Amtsblatt zur »ailmcher Zeitung 3K.1V2.
Dinstag den 25. August 1874.

<3?Ä—2), Nl. 538».

Ingrossistenstelle.
Bei der Landesbuchhaltung ist die Stelle eines

Ingrossisten mit dem Iahresgehalte pr. 500 f l .
zu besetzen.

M i t dieser Stelle ist das Recht auf sechs
Quinquennalzulagen zu 50 st. für je fünf in Lan-
desdiensten zur Zufriedenheit zurückgelegten Dienst-
iahre verbunden, die aber in die Nuhegebühr nicht!
eingerechnet werden. Die für Staatsbeamte be-
stehenden Pensionsnormen haben auch für die land-
schaftlichen Beamten deren Witwen und Waisen
Geltung, und es wird im Falle der Pensionierung
auch die anrechenbare Staatsdienstzeit in die Lan-
desdienstzeit eingezählt.

Bewerber um diesen Dienstposten müssen
österreichische Staatsbürger von unbescholtenem Le
benswandel sein und haben anzugeben, ob und iu
welchem Grade sie mit einem landschaftlichen Beam-
ten verwandt oder verschwägert sind.

Sle müssen nebst ihrer bisherigen Berwen-
bung nachweisen, daß sie wenigstens das Untergym-
nasium oder die Unterrealschule mit gutem Erfolge
zurückgelegt, daß sie der slovenischen und deutschen
Sprache in Wort und Schrift mächtig sind und

die Prüfung auö der Staatöverrechnungswissen-
schaft abgelegt haben.

Die documentierten Gesuche sind, wenn der
Bewerber in einem öffentlichen Dienste steht, durch
den betreffenden Amtsvorstehcr, sonst unmittelbar

b i s 2 0 . S e p t e m b e r l . I .
beim Landesausschusse einzubringen.

Laibach, am 20. August 1874.
Vom krainischen Landesausschuffe.

Der Landeshauptmann.
(370d—2)

Kundmachung.
Bei der k. k. Pulverfabrik zu Stein nächst

Laibach wird
am 14. September 1 8 7 4 ,

um 10 Uhr vormittags, eine Offertverhandlung
wegen Sicherstellung der Einlieferung von

300 Klaftern Weißerlen-Kohlenholz und
3000 Zentner Torf

stattfinden.
Näheres enthält die bezügliche Kundmachung

im Amtsblatte der „laibacher Zeitung" vom I ttten
August 1874.

Vom Kommando der k. k. Pulverfabrik

)« Stein.

(382—1) Nr. 11610.

Kundmachung.
Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht,

daß die Briefpost Auf- und Abgabsabtheilungen
des k. k. Postamtes in Laibach dem Publicum statt
wie bisher von 7 Uhr früh bis 7 Uhr abends,
von nun an von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr
abends zur Benützung offen stehen.

Trieft, am 20. August 1874.

Von der k. k. knftenl.»krain. Ind i rec t ion .

(381—1^ Nr. 11480.

Kundmachung.
Die zwischen Steindruck und Agram verleh

renden gem. Züge Nr. 551 und 556 werden vom
1. September l . I . angefangen, auch zur Beför
derung von Briefpostfendungen aus und nach Radna
bei Lichtenwald und Gurlfeld benützt werden.

Dem zufolge werden außer den bisherigen
Verbindungen zwischen Gurkfeld und Hidem noch
zwei tägliche Fußbotenposten, dann zwischen Radna
und Lichtenwald noch eine tägliche Fußbotenpost
eingeführt.

Trieft, am 19. August 1874.
K . k. Postdirectionsür Küstenland und B r a i n .


